
Haupt  zweck   der   St  raßen  V  erkehrs  O  rdnung ist die   Gewähr-

leistung eines sicheren Straßenverkehrs.   Darüber hinaus 
ist ein weiterer Sinn der 
StVO darin zu se- hen, dass 
durch die StVO-Ver- kehrszei-
chen und alle wei- teren Re-

gelungen   ein   ver- trägli-
ches Miteinander unter den
Verkehrsteilneh- mern   ge-
währleistet wird. Dieser 

Leitgedanke   ist in Para-
graf 1   StVO festgehal- ten: 

„  Die Teilnahme   am Stra-

ßenverkehr   erfordert stän-
dige Vorsicht und ge- gensei-
tige Rücksicht. Wer am Verkehr
teilnimmt hat sich so zu ver-
halten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder 

mehr, als nach den Umstän-
den unvermeidbar, behin-
dert oder belästigt wird.“
Der Paragraf 1 der Straßen-
verkehrsordnung erläutert 

die Grundregel, die für alle
Verkehrsteilnehmer bindend 
ist. Durch das staatliche  
Regelwerk der StVO wird si-
chergestellt, dass sich alle
Verkehrsteilnehmer im Stra-
ßenverkehr zurechtfinden. 
Die StVO bewirkt auch, dass 
der Verkehrsablauf flüssig 
vonstatten geht. Die Beson-
derheiten im Fall der Kinder
(und Greise) sind (unbe-

schadet des § 3, (2a)) nicht berücksichtigt!!!    06 (3)



             


